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Kantonsratssitzung: Frage- und Informationsstunde vom 21. September 2015 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Frau Regierungsrat 

Sehr geehrte Herren Regierungsräte 

Dem Departement Inneres und Kultur obliegt die „Allgemeine Aufsicht über Gemeinden und andere Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts". Das Departementssekretariat, als Stabsstelle des Departements bearbeitet dabei die Fragen der Aufsicht. 

Ab dem 1.01.2016 wird die Aufsicht künftig durch das Departement Inneres und Sicherheit wahrgenommen. 

Im Verlauf des letzten Jahres mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass der Regierungsrat gehäuft Beschwerden von Ge-

schäftsprüfungskommissionen der Gemeinden einerseits und eine Stimmrechtsbeschwerde aus Trogen andererseits zu be-

handeln hatte, welche aber durchaus auch in anderen Gemeinden hätte geführt werden können. Dass das Ausserrhoder 

Obergericht diese Beschwerde mittlerweilen gutgeheissen hat, ist bekannt. 

Kopfschütteln hat die Pressemeldung vom 30.05.2015 in der Appenzeller Zeitung über die unverständliche, massive fehler-

hafte Stimmenauszählung in Heiden ausgelöst, ebenfalls anlässlich der Gesamterneuerungswahlen in diesem Jahr. 

Gestützt auf Art. 75 der Geschäftsordnung des Kantonsrates reiche ich gerne folgende Fragen dazu ein: 

1. Wie findet die Aufsicht der Regierung über die Gemeinden im Kanton heute und in Zukunft konkret und bei welchen 

Geschäften, Arbeiten, Aufgaben statt? 

2. Wie ist die Abgrenzung zu den gemeindeeigenen Geschäftsprüfungskommissionen geregelt? 

3. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, dass es auch in anderen Gemeinden zu fehlerhaften Auszählungen gekommen ist? 

4. Was kann die Regierung vorbeugend unternehmen, dass dies künftig vermieden wird? 

5. Wann darf mit der Revision der Politischen Rechte gerechnet werden, in welchem auch - gemäss Aussage des Departe-

mentssekretärs - das Wahlprozedere vereinfacht werden soll? 

Für die Beantwortung meiner Fragen danke ich Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

A4 ez 
Stephan Wüthrich 

Kantonsrat 
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